
 

N I E D E R S C H R I F T  
 

über die 13. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Wassenberg am 11.05.2017 
 
 
 
Anwesend sind: 

Vorsitzender 
Bürgermeister Winkens, Manfred  CDU   

a)   vom Ausschuss 
Stadtverordnete Beckers, Susanne Dr. med.  FDP   

Stadtverordneter Dohmen, Karl-Heinz  CDU   

Stadtverordneter Feix, Wolfgang Dr.-Ing.  Die Linke   

Stadtverordneter Gansweidt, Frank  SPD   

Stadtverordneter Gehr, Mario  WFW   

Stadtverordneter Jansen, Udo  CDU   

Stadtverordnete Kandziora-Rongen, Ingeborg  Bündnis 90/Die Grünen   

Stadtverordneter Kliemt, Martin  CDU   

Stadtverordnete Konarski, Sylke  SPD   

Stadtverordneter Leutner, Klaus-Werner  CDU   

Stadtverordneter Maurer, Marcel  CDU   

Stadtverordneter Peters, Rainer  CDU   

Stadtverordnete Pickartz, Carina  CDU Vertretung für Herrn 
Peter Weyermanns 

Stadtverordneter Ruhrberg, André  CDU   

Stadtverordneter Schnorrenberg, Markus  SPD   

Stadtverordneter Seidl, Robert  Bündnis 90/Die Grünen   

Stadtverordnete Simons, Heike  SPD   

Stadtverordneter Thissen, Hermann  SPD TOP 2, 18.32 Uhr 

Stadtverordnete Vieten, Silke  CDU   

Stadtverordneter Winkens, Frank  CDU   

Es fehlen mit Entschuldigung 
Stadtverordneter Lengersdorf, Torsten  WFW   

b)   von der Verwaltung 
Stadtkämmerer Darius, Willibert     

Fachbereichsleiter Sieg, Manfred     

Fachbereichsleiterin Görtz, Heike     

Schriftführerin Krücken, Ulrike     
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T a g e s o r d n u n g 
 

I. Öffentlicher Teil 

 1 .  Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 16.03.2017   
   
 2 .  Antrag vom 13.12.2016 des Herrn Horst Stangier nach § 24 

GO NRW;  
hier:  Änderung bzw. Erweiterung des § 20 - Fragerecht der 

Einwohner - der Geschäftsordnung des Rates und der 
Ausschüsse der Stadt Wassenberg vom 19.05.2016 

BV/FB2/013/2017/1 

   
 
 
 
Ausschussvorsitzender Manfred Winkens eröffnet die 13. Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses der Stadt Wassenberg und begrüßt die Stadtverordneten, die Mitarbeiter der 
Verwaltung, die Vertreterinnen und Vertreter der Presse sowie die Zuhörer. 
 
Gegen Form, Frist und Inhalt der Einladung zur heutigen Ratssitzung werden keine Einwendungen 
erhoben. 
 
Der Ausschussvorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit des Ausschusses gemäß §10 der Geschäfts-
ordnung des Rates fest. 
 

I. Öffentlicher Teil 

Zu TOP  1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 16.03.2017 

 
Der Ausschuss nimmt die Sitzungsniederschrift vom 16.03.2017 zur Kenntnis. 
 
Beschluss:          (einstimmig) 
 
Die Sitzungsniederschrift wird genehmigt. 
 
 
 

Zu TOP  2. Antrag vom 13.12.2016 des Herrn Horst Stangier nach § 24 GO NRW;  
hier: Änderung bzw. Erweiterung des § 20 - Fragerecht der Einwohner - der 
Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse der Stadt Wassenberg 
vom 19.05.2016 
Vorlage: BV/FB2/013/2017/1 

 
Der Ausschuss nimmt die Beschlussvorlage der Verwaltung mit folgendem Inhalt zur Kenntnis: 
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Sachverhalt: 
 
Zunächst wird auf die Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss vom 16.03.2017 verwiesen. 
 
Die Vertagung des Tagesordnungspunktes wurde mit der Maßgabe verbunden, dass die Verwaltung Gestal-
tungsmöglichkeiten betreffend § 20 – Fragerecht von Einwohnern – aufzeigt. 
 
Hierzu berichtet die Verwaltung wie folgt: 
Einwohnerfragestunden können in die Tagesordnung der Ratssitzungen aufgenommen werden, wenn die 
Einzelheiten in der Geschäftsordnung geregelt worden sind. Frageberechtigt sind alle Einwohner der Ge-
meinde, also auch Kinder und Jugendliche. Allerdings ist es nach Sinn und Zweck der Regelung Ratsmitglie-
dern verwehrt, in einer Einwohnerfragestunde Fragen zu stellen, da ihnen ein eigenes Fragerecht (§ 47 Abs. 
2 Satz 2 GO NW) eingeräumt ist, es gilt allenfalls dann etwas anderes, wenn das Ratsmitglied Fragen in 
einer persönlichen Angelegenheit stellen will (OVG NW, Urteil v. 18.08.1989 – 15 A 147 3/87). 
 
Bei der Ausgestaltung der Einwohnerfragestunde in der Geschäftsordnung ist der Rat nicht an bestimmte 
gesetzliche Vorgaben gebunden. Er kann beispielsweise frei darüber entscheiden, ob die Fragen mündlich 
oder schriftlich zu stellen sind, ob Ratsmitgliedern das Recht eingeräumt wird, zu den Fragen Stellung zu 
nehmen, ob die Fragen in der Fragestunde oder zu einem späteren Zeitpunkt beantwortet werden. Es er-
scheint sinnvoll, vorzusehen, dass Fragen ausschließlich an den Bürgermeister zu richten sind, von diesem in 
der Regel mündlich zu beantworten sind und eine Aussprache nicht stattfindet. 
Vielfach wird empfohlen, die Fragestunde am Beginn der Ratssitzung abzuhalten. 
 
Es hat sich in der Praxis ebenfalls als sinnvoll und praktikabel erwiesen, nur solche Fragen zuzulassen, die 
einige Tage vor der Ratssitzung, z.B. 10 Arbeitstage, schriftlich beim Bürgermeister eingereicht worden sind. 
So kann in der Regel gewährleistet werden, dass die Frage in der Ratssitzung beantwortet werden kann. 

 
Stadtverordneter Gansweidt erklärt, dass Herr Stangier mit seinem Antrag bewirken wolle, dass 
die Anfragen der Bürger in den Sitzungen behandelt werden und dass der Zeitraum zwischen An-
tragstellung und Beantwortung in der Ratssitzung so gering wie möglich sei. 
 
Stadtverordneter Maurer berichtet, dass die CDU-Fraktion sich auch mit dem Antrag beschäftigt 
habe. Man habe geprüft, wie das Recht auf Fragestellung in den Nachbarkommunen geregelt wur-
de. Die Stadt Wegberg habe eine ähnliche Regelung wie die Stadt Wassenberg. Man solle keinen 
Automatismus einführen. In den beiden vorgenannten Fällen werde geregelt, dass innerhalb einer 
bestimmten Frist die Anträge eingereicht werden. Sofern Anfragen vorliegen, könne der Rat be-
schließen, dass diese in der nächsten Ratssitzung beantwortet werden. Die CDU-Fraktion werde 
eine Regelung angelehnt an die Regelung der Stadt Heinsberg befürworten. Er zitiert die Regelun-
gen der Städte Erkelenz und Heinsberg. 
 
Auszug aus der Geschäftsordnung der Stadt Erkelenz 

§ 18 
Fragestunden für Einwohner 

Fragestunden für Einwohner zu gemeindlichen Angelegenheiten können zum Schluss jeder öffentlichen Sit-
zung in die Tagesordnung aufgenommen werden. Die Anfragen müssen zwei Wochen vor der Einladung zu 
einer Ratssitzung schriftlich bei dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin eingegangen sein. Die Fragen sind 
ihrem Inhalt nach auf die Zuständigkeit des Rates zu beschränken.  
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Auszug aus der Geschäftsordnung der Stadt Heinsberg 
§ 19 

Fragerecht von Einwohnern 
(1) Der Rat kann beschließen, dass eine Fragestunde für Einwohner in die Tagesordnung der nächstfolgen-
den öffentlichen Ratssitzung aufgenommen wird. In diesem Falle ist jeder Einwohner der Stadt berechtigt, 
bis zu zwei Fragen an den Bürgermeister zu richten. Die Fragen, die keine Wertungen oder Feststellungen 
enthalten dürfen, müssen sich auf Angelegenheiten der Stadt beziehen und sind spätestens am 6. Werktag 
vor dem Sitzungstag schriftlich beim Bürgermeister einzureichen.  
 
(2) Der Beschluss des Rates über die Fragestunde in der nächstfolgenden Sitzung ist spätestens innerhalb 
von 3 Wochen nach der Beschlussfassung öffentlich bekanntzumachen.  
 
(3) Die Beantwortung der Anfragen erfolgt im Regelfalle mündlich durch den Bürgermeister. Ist eine soforti-
ge Beantwortung nicht möglich, so kann der Fragesteller auf schriftliche Beantwortung verwiesen werden. 
Eine Aussprache findet nicht statt. 
 

Bürgermeister Winkens führt aus, dass jeder Bürger das Recht und die Möglichkeit habe, einen 
Gesprächstermin mit ihm zu vereinbaren. Davon werde auch rege Gebrauch gemacht. Es gebe 
keine festen Bürgersprechstunden. Jeder Bürger könne jederzeit einen Termin vereinbaren und 
über seine Belange mit ihm sprechen. Des Weiteren äußert Bürgermeister Winkens Bedenken bei 
der Wertung der Fragen, wenn die Regelung der Stadt Heinsberg favorisiert werde.  
 
Auch Stadtverordneter Seidl vertritt die Meinung, die Fristen zwischen Anfrage des Bürgers und 
Beantwortung der Fragen so gering wie möglich zu halten. Es gehe darum, dass der Bürger seine 
Fragen in der Fragestunde des Rates an ALLE richten könne und nicht nur an den Bürgermeister. 
 
Stadtverordnete Dr. Beckers sagt, dass die jetzige Möglichkeit, dass jeder Bürger einen Termin 
beim Bürgermeister vereinbaren könne, um mit ihm über seine Belange zu reden, gut und ausrei-
chend sei. Eine umfassendere und konkretere Information werde der Bürger in keiner Bürgerfra-
gestunde im Rat erhalten. 
 
Stadtverordneter Schnorrenberg schlägt vor, dem Antrag des Herrn Stangier befristet stattzuge-
ben und die vorgeschlagene Regelung ein halbes Jahr zu prüfen. Solle dabei festgestellt werden, 
dass dies vom Bürger nicht angenommen werde, könne man die Regelung wieder rückgängig ma-
chen. 
 
Stadtverordneter Gansweidt erklärt, dass er die Regelung in der Geschäftsordnung der Stadt Er-
kelenz favorisiere. 
 
Stadtverordneter Dohmen gibt zu bedenken, dass nicht bekannt sei, inwieweit überhaupt Bedarf 
bestehe, da seit mindestens 20 Jahren keine Fragen an den Rat gestellt wurden. Er schlägt vor, die 
Angelegenheit bis zur Ratssitzung zurückzustellen. Die Verwaltung solle bis dahin die Erfahrungen 
der Städte Erkelenz und Heinsberg abfragen und darüber in der nächsten Ratssitzung berichten. 
 
Die Verwaltung sichert dies zu und kündigt für die nächste Ratssitzung eine entsprechende Be-
schlussvorlage betreffend der Änderung der Geschäftsordnungsregelung zu § 20 an. 
 
Damit erklärt der Haupt- und Finanzausschuss sich einverstanden. 
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Tagungsort: im Sitzungssaal des Rathauses, Roermonder Straße 25-27, 41849 

Wassenberg 
 
Beginn:  18:30 Uhr 
 
Ende:  19:07 Uhr 
 
 
Der Vorsitzende    Schriftführerin 
 
 
________________________________________________________________________________                             
Manfred Winkens      Ulrike Krücken 
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